
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

~DES KANT9NS SOLOTHURN
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1 ezember 1975 Nr. 7762

Die ~~1nrren unterbreitet dem Regierungsrat

den ~~e11en Debauun~s lanGrU-btstras.se zur Genehmigung,

Nach dem rechtsgUltigen, mit RR]3 Nr. 5160 vorn 30. Oktober 1959

genehmigten Zonenplan, liegt das Areal der vorliegenden Ueber

bauung in der Wohnzone 2—geschossig, Die Ausa~ützung ist im Dau—

und Zonenregleinent der Gemeinde nicht begren~t~

Der spezielle Bebauungsplan Grüttstrasse sieht 2 Wohnblöcke ~.

6 Ge~chosse ~owie ‚je 1 Block ~ 5, 4 und 3 Gescho~se vor, Im

weiteren enthält der Plan ein 5—geschossiges Gebäude mit Attika—

ges~hoss auf d~r südlich gelegenen Parzelle Uer Einwohnergemeinde

Gerlafingen (Areal Flury—Iiof), Die Parkierung erfolgt grüssten—

teils unterirdisch, Die beideii überdeckten Einstellhallen bieten

Raum für 80 Parkplätze. 33 Parkfelder sind oherirdisch ange

ordnet,

Da die G~Uttstrasse ursprünglich als Zubringer zur geplanten

Uasseramt—Expressstrasse vorgesehen war, wurde der Plan auch dem

Kant, Tiefbauamt zur Stellungnahme unterbreitet, Dieses hat d~

vorliegenden Plan zugestimmt.

Die ~3ffentliche Aufläge erfolgte in der Zeit vorn 5, Februar

bis 7, März 1975. Nährend der gesetzlichen Frist wurde keine

Einsprach.e eingereicht, Die Einwohner~eineindeversmnmlung konnte

somit den Plan am 27. Juni 1975 genehmigen,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell ist folgende Bemerkung anzuhringen~

Das in Plan mit “A l~ bezeichnete Gebäude verletzt mit der süd

westlichen Ecke den gesetzlichen Naldabstand von 30 iii. Diese

Unterschreitung kann nicht toleriert werden. Abk1ärun~~ haben



—2—

jedoch ergeben, dass es möglich ist, das Gebäude innerhalb der

Hausbaulinien so zu stellen, dass der erforderliche 30—m—Abstand

zum Wald eingehalten wird, Der spezielle Bebauungsplan ist des

halb so zu korrigieren, dass di~ Hausbaulinie im Bereich der

Unterschreitung mit der Ualdabstandslinie zusanmenfällt, Die -

Walciabstandslinio ist auf der ganzen Länge im Plan. einzutragen,

Es wird

beschlossen:

1. Der spezielle Bebauungsplan Grüttstrasse der Einwohnergemein~

Gerlafingen wird genehmigt,

2, Der gesetzliche traldabstand von 30 m muss eingehalten werden,

Der spezielle Bebauungsplan istentsprechend zu korrigieren,

3, Die Gemeinde Gerlafingen wird verhalten, den i~mt für Raum—
planung bis zum 29. Februar 1976 noch 3 bereinigte Pläne,

wovon 1 Exemplar auf Leinwand aufgezogen, zuzustellen, Die

Pläne- sind i~it dem Genehmigungsvermerk der. Gemeinde zu ver

sehen,

4, Bestehende Pläne verliere~: ihre Rechtskraft soweit sie mit dem

vorliegenden in Widerspruch stehen,

Genehmigungsgebtthr: Fr., 200.~——

Publikationakosten: Fr~l8~.—— . (Staatskanzlei Nr. 1194 ) NE

Fr. 218,——

Der Staatsachreiber:

- .. . . ~
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Bau—Departement (2) uS

Kant9 Hochbauamt (2)

Kant9 Tiefbauamt (2)

Amt fUr WasserWirtschsft (2)

Rechtsdjens-b des Bau—Departementes

Amt fUr Raumplanung (4), r~teriundl~eii9pI~

sbauamt 1, 4500 Solothurn,~

Amtschreiherej Kriegstetten, 4500 Solothuni

Kant0 Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Annannamt der EG, 4563 Gerlafingen

Eaukomnission der EG, 4563 Gerlafingen, ~itl4en.Planfolt

ArchitekturbUre haus + Herd, 3360 Herzogenbuchsee

~

Der spezielle Bebauungsplan t1GrUttstrasse~‘ der Einwohnergemeinde

Gerlafingen wird genehmigt9




